
§ 137 SGB V 
Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern 

(1) Die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Verband der privaten 
Krankenversicherung vereinbaren mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
unter Beteiligung der Bundesärztekammer sowie der Berufsorganisationen der 
Krankenpflegeberufe Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 
zugelassene 
Krankenhäuser. Dabei sind die Erfordernisse einer sektor- und berufsgruppenüber- 
greifenden Versorgung angemessen zu berücksichtigen; dazu ist der 
Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Vereinbarungen 
nach Satz 1 regeln insbesondere 

1. die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135 a Abs. 2 
sowie diegrundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement, 

2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der im 
Rahmen derKrankenhausbehandlung durchgeführten diagnostischen und 
therapeutischen Leistungen, insbesondere aufwendiger medizintechnischer 
Leistungen, 

3. Grundsätze zur Einholung von Zweitmeinungen vor Eingriffen und 
4. Vergütungsabschläge für zugelassene Krankenhäuser, die ihre Verpflichtungen 

zur Qualitätssicherung nicht einhalten. 

(2) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 sind für zugelassene Krankenhäuser 
unmittelbar 
verbindlich. Sie haben Vorrang vor Verträgen nach § 112 Abs. 1, soweit diese 
keine 
ergänzenden Regelungen zur Qualitätssicherung enthalten. Verträge zur 
Qualitätssicherung 
nach § 112 Abs. 1 gelten bis zum Abschluss von Vereinbarungen nach Absatz 1 
fort. 
 
(3) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 kommen durch Mehrheitsentscheidung der 
Vereinbarungspartner zustande. Die Ortskrankenkassen einschließlich der See-
Krankenkasse 
sind an dem Vertragsschluss mit drei Vertretern, die Ersatzkassen mit zwei 
Vertretern, die 
Betriebskrankenkassen, die Innungskrankenkassen, die landwirtschaftlichen 
Krankenkassen 
sowie die Bundesknappschaft mit je einem Vertreter, der Verband der privaten 
Krankenversicherung mit einem Vertreter, die Krankenhäuser mit zehn Vertretern 
beteiligt. 



Kommt in einem Vereinbarungsverfahren eine Mehrheitsentscheidung nicht zu 
Stande, wird 
auf Verlangen von mindestens drei Beteiligten nach Satz 2 ein weiterer 
stimmberechtigter 
unparteiischer Beteiligter hinzugezogen. Die Vertreter der Krankenkassen und des 
Verbandes 
der privaten Krankenversicherung gemeinsam sowie die Vertreter der 
Krankenhäuser gemeinsam  
haben jeweils das Vorschlagsrecht für den unparteiischen Beteiligten.  
Kommt eine Einigung über den unparteiischen Beteiligten nicht zu Stande, wird er 
durch Los 
bestimmt. 


